




1

Hinweis des Bundesministeriums für Inneres:Hinweis des Bundesministeriums für Inneres:

Die Begründung zum Volksbegehren wurde vom Bundesministerium für Inneres gemäß § 3 Abs. 7 VoBeG entgegengenom-Die Begründung zum Volksbegehren wurde vom Bundesministerium für Inneres gemäß § 3 Abs. 7 VoBeG entgegengenom-

men und wird gemäß § 10 VoBeG in inhaltlich unveränderter Form verö昀昀entlicht.men und wird gemäß § 10 VoBeG in inhaltlich unveränderter Form verö昀昀entlicht.

Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren
„CO2-Steuer abscha昀昀en”

Text des Volksbegehrens: 

Wir sind GEGEN die (seit 1.10.2022) neue CO2-Steuer auf Heiz- und Treibsto昀昀e,

1. weil das Leben für viele Menschen schon jetzt nicht mehr leistbar ist.
Viele Betriebe müssen wegen den Teuerungen zusperren.
Wir erleben im Sept 2022 eine Rekordin昀氀a琀椀on von 10,5%.
Die In昀氀a琀椀on bzw. Geldentwertung ist so hoch, wie seit 70 Jahren nicht mehr.
Da braucht es nicht noch zusätzliche In昀氀a琀椀onstreiber, wie die CO2-Steuer.

2. weil die CO2-Steuer laut Umfragen derzeit keine Zus琀椀mmung ... im österreichischen Volk 
昀椀ndet. 2/3 der Befragten Österreicherinnen und Österreicher sind dagegen. 
Qu.: Unique Research.

3. weil CO2 keine Erderwärmung bewirkt. Die Erderwärmung ist in Wahrheit durch die sich 
immer wieder verändernden Ak琀椀vitäten unserer Sonne begründet. Der CO2-Anteil beträgt nur 
0,04% vom Lu昀琀volumen und ist für die Klimaerwärmung nicht relevant.

4. weil CO2 für die P昀氀anzen die Lu昀琀 zum Atmen ist, sollte man CO2 nicht besteuern;

5. weil die CO2-Steuer folgende Preiserhöhungen im Jahr 2022 bedeutet:

• Benzin mit Beimischung (ES): 8,172 Cent je Liter inkl. USt;
• Diesel ohne Beimischung (B0): 9,612 Cent je Liter inkl. USt;
• Diesel mit Beimischung (B7): 9 Cent je Liter inkl. USt;
• Heizöl ohne Beimischung: 10,728 Cent je kg inkl. USt;
• Kohle: 10,008 Cent je kg inkl. USt;
• Kerosin: 9,252 Cent je Liter inkl. USt;
Qu.
 
Das bedeutet heuer eine um ca. 5% höhere Tankrechnung oder ca. 4,40 Euro zusätzlich je 50 
Liter Betankung.

6. weil die CO2-Steuer bzw. die CO2-Bepreisung dann noch in den Jahren 2023, 2024 und 2025 
weiter angehoben wird. Bis zum Jahr 2025 soll sich die CO2-Steuer gegenüber 2022 fast ver-
doppeln!!!

7. Wir fordern - falls die Abgeordneten im Parlament zweifeln sollten - eine Volksabs琀椀mmung 
zur CO2-Steuer. Bürgerentscheidungen sind die Basis einer Demokra琀椀e (siehe Ar琀椀kel 1 der 
Bundesverfassung). Die Sehwarmintelligenz des Volkes soll entscheiden und diese wird be-
s琀椀mmt besser für das österreichische Volk entscheiden, als das ÖVP-GRÜNE Kartell (,,Koali-
琀椀on“) im Parlament.
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Der Bundes(verfassungs)gesetzgeber möge die notwendigen Gesetze zur komple琀琀en Abschaf-
fung der CO2-Steuer rasch beschließen.

Dieses Volksbegehren können alle österreichischen Staatsbürger über 16 Jahre in allen Ge-
meindeämtern, Magistra琀椀schen Bezirksämtern und Rathäusern (außer in Wien), sowie online 
mi琀琀els Handysignatur zwischen 0-24 Uhr auf 
raum unterschreiben.

Mag. Robert Marschall
Bevollmäch琀椀gter des “CO2-Steuer abscha昀昀en“ - Volksbegehrens
2.10.2022   ENDE.

Begründung des Einleitungsantrages des Volksbegehrens „CO2-Steuer abscha昀昀en” 
gem. §3 Abs.7 Zi. 1 VoBeG; Registrierungsnummer 047/2022

Das CO2-Steuer abscha昀昀en – Volksbegehren wurde bei der Anmeldung des Volksbegehrens bereits aus-
führlich begründet. 

Weiters begründen wir das „CO2-Steuer abscha昀昀en“-Volksbegehren gem. §3 Abs.7 Zi. 1 VoBeG damit, 
dass die erhöhte CO2-Steuer ab 1.1.2024 einen Ans琀椀eg 
von 2023: 32,50 € pro Tonne CO2 
auf 2024: 45 € pro Tonne CO2 (+38,5% gegen Vorjahr) in Österreich bedeutet. 

Dadurch werden Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas ab 1.1.2024 neuerlich teurer. 

Die CO2-Steuer und die neuerliche Anhebung per 1.1.2024 sind unseres Erachtens die reinste Abzocke 
der Verbraucher durch den Staat Österreich. 
Der Vorwand des angeblichen „Klimaschutzes“ ist ein o昀昀ensichtlicher Schwindel, da CO2 die Lu昀琀 zum 
Atmen für P昀氀anzen ist. 

Österreich braucht einen Teuerungsstopp und nicht immer höhere Steuern. 

Der Gesetzgeber möge die CO2-Steuer ehebaldigst abscha昀昀en! 

Mag. Robert Marschall 
Bevollmäch琀椀gter des „CO2-Steuer abscha昀昀en“ - Volksbegehrens  
h
17.12.2023 ENDE.

Bevollmäch琀椀gter 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 3. Stellvertreter 4. Stellvertreter

Marschall Hu琀琀er Wolz Fichtenbauer Pichler-Geritz


